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Einführung

A. Anlass der Untersuchung

Der Einfluss von internationalem Recht auf die deutsche Rechtsordnung ist un-
gebrochen groß.1 Als paradigmatisches Beispiel hierfür lässt sich das Arbeitsrecht
anführen, wo neben dem Unionsrecht in den letzten Jahren vor allem die Bedeutung
des sog. Arbeitsvölkerrechts kontinuierlich gewachsen ist.2 Die Bezeichnung be-
schreibt dabei keine besondere Form von Völkerrecht, sondern stellt einen Sam-
melbegriff für völkerrechtliche Rechtsquellen dar, die sich materiell mit abhängiger
Arbeit im weiteren Sinn beschäftigen.3 Speziell für das Arbeitskampf- und Streik-
recht hat dessen Gewicht zugenommen:4Die deutsche Rechtsprechung setzte sich in
den letzten Jahren mehrfach in arbeitskampfrechtlichen Rechtsstreitigkeiten mit

1 Statt vieler A. Kees, Der Staat 54 (2015), S. 63 (94);M. Payandeh, JöR 57 (2009), S. 465
(465 f.); H. Sauer, ZaöRV 65 (2005), S. 35 (36 f.); allgemein zur zunehmenden Offenheit
gegenüber internationalem Recht C. La Hovary, The ILO’s supervisory bodies’ ,soft law ju-
risprudence‘, S. 316 (325); Corten/Klein/J.-M. Sorel/V. Boré Eveno, Vienna Conventions I,
VCLT 1969, Art. 31 Abs. 36. Dies belegen implizit auch zahlreiche Entscheidungen des
BVerfG, in denen es sich mit internationalem Recht beschäftigte; siehe etwa BVerfG,
14.10.2004–2 BvR 1481/04, BVerfGE 111, 307 (315 ff.); BVerfG, 4.5.2011–2 BvR 2333/08
u. a., BVerfGE 128, 326 (366 ff.); BVerfG, 15.12.2015–2 BvL 1/12, BVerfGE 141, 1
(Rn. 45 f.).

2 Siehe etwa EuArbR/M. Franzen/I. Gallner/H. Oetker, Vorwort der 1. Auflage; MüHdb-
ArbR/H. Oetker, Band 1, § 12 Rn. 1; U. Preis/A. Povedano Peramato, AL 2018, 157 (158);
HWK/G. Thüsing, BGB, Vor § 611a Rn. 7; M. Schlachter, SR 2017, 111; prägnant auch
J. M. Schubert/K. Jerchel, EuZW 2017, 551: „Das deutsche Arbeitsrecht ist ohne Kenntnis des
europäischen Arbeitsrechts unvollständig“; anders für die Arbeitsgerichtsbarkeit noch
W. Leinemann/F. Schütz, BB 1993, 2519.

3 Näher zumBegriff des ArbeitsvölkerrechtsK. Pärli et al., Arbeitsrecht im internationalen
Kontext, S. 12 ff.; J. M. Schubert, Arbeitsvölkerrecht, S. 35 ff.; vgl. ferner etwaM. Schlachter,
EuZA 2019, 81 (83). Zur historischen Entwicklung des Arbeitsvölkerrechts instruktiv etwa
SHU/W. Däubler, Arbeitsvölkerrecht, § 2 Rn. 1 ff.; S. Krebber, JZ 2008, 53 (54 ff.). Nach-
folgend wird der Übersichtlichkeit halber der Begriff des „Völkerrechts“ verwendet, der neben
dem hier primär interessierenden Völkervertragsrecht auch weiteres Völkerrecht umfasst.

4 Vgl. exemplarisch M. Jacobs/L. Schmidt, EuZA 2016, 82 (91); A. Kees, Der Staat 54
(2015), S. 63 (94); S. Lange-Korf, Unions- und völkerrechtliche Einflüsse auf das Streikrecht in
Deutschland, S. 4; ErfK/W. Linsenmaier, GG, Art. 9 Rn. 105; K. Lörcher, AuR 2015, 126;
H. Reinbach, Das gewerkschaftliche Streikmonopol, S. 21; M. Schansker, Die Beschränkung
des Streikrechts auf tariflich regelbare Ziele, S. 67;R.Waltermann, EuZA 2015, 15 (15 f.); zum
zunehmenden Einfluss des Völkerrechts auf die nationalen Grundrechte W. Kahl, AöR 131
(2006), S. 579 (582 f.); zur Entwicklung von sozialen Rechten und Sozialstandards im inter-
nationalen Recht siehe A. Nußberger, Sozialstandards im Völkerrecht, S. 44 ff.



arbeitsvölkerrechtlichen Vorgaben auseinander.5 Deren neugewonnene Relevanz für
das Kollektivarbeitsrecht wird verbreitet auf die jüngere Rechtsprechung des Eu-
ropäischen Gerichtshofs für Menschenrechte („EGMR“6) zurückgeführt.7 Im Jahr
2008 rechnete der EGMR in der richtungsweisenden Rechtssache Demir und Bay-
kara8 unter Heranziehung zahlreicher arbeitsvölkerrechtlicher Quellen das Recht auf
Kollektivverhandlungen dem Schutzgehalt der Koalitionsfreiheit in Art. 11 Abs. 1
EMRK zu.9 Kurz darauf wurde die Gewährleistung auch auf Streikmaßnahmen
ausgedehnt.10 Angesichts dessen schienen nicht nur Detailfragen, sondern grund-
legende Prämissen des deutschen Kollektivarbeitsrechts zur Disposition zu stehen.11

Die Erkenntnis, dass das Arbeitsvölkerrecht das nationale Arbeitsrecht beeinflussen
kann, breitete sich schnell aus. Weitaus weniger homogen sind jedoch nach wie vor
die Meinungen darüber, wie sich der Einfluss konkret vollzieht und wie weit er
reicht.12 In der kontroversen Diskussion offenbart sich letztlich das in diesem Zu-
sammenhang bestehende Spannungsfeld: Art und Umfang des Einflusses völker-
rechtlicher Vorgaben lassen sich auf die Grundentscheidung zwischen der Wahrung
nationaler Souveränität einerseits und der Einhaltung völkerrechtlicher Verpflich-
tungen der Bundesrepublik Deutschland andererseits zuspitzen.13 Hierzu hat das

5 Stellvertretend BVerfG, 12.6.2018–2 BvR 1738/12 u.a., BVerfGE 148, 296 (Rn. 126 ff.);
BAG, 20.11.2012–1AZR 179/11, BAGE 143, 354 (Rn. 125 ff.); BAG, 19.6.2007–1AZR 396/
06, BAGE 123, 134 (Rn. 24); BVerwG, 27.2.2014–2 C 1/13, BVerwGE 149, 117 (Rn. 34 ff.).

6 Nachfolgend alternativ auch als „Gerichtshof“ bezeichnet.
7 Statt anderer G. Buchholtz, EuZA 2019, 138 („,Motor‘ der Menschenrechtsentwick-

lung“); K. D. Ewing/J. Hendy, ILJ 39 (2010), S. 2; C. Ickenroth, Das deutsche Beamten-
streikverbot im Lichte der EMRK, S. 25 ff.; Däubler/K. Lörcher, Arbeitskampfrecht, § 10
Rn. 1.

8 Ähnlich statt vieler A. Nußberger, AuR 2014, 130 (131): „wegweisend“.
9 EGMR (GK), 12.11.2008 – App. Nr. 34503/97 (Demir und Baykara). Sämtliche Ent-

scheidungen des EGMRsind imVolltext in den jeweilsmaßgeblichen Sprachfassungen über die
Datenbank hudoc (https://hudoc.echr.coe.int) abrufbar. Sofern nachfolgend keine explizite
Fundstelle angegeben ist, beziehen sich die Angaben der EGMR-Entscheidungen auf hudoc.

10 EGMR, 21.4.2009 – App. Nr. 68959/01 (Enerji Yapi-Yol Sen).
11 So ausdrücklich T. Dieterich, FS Jaeger (2011), S. 95 (109); nachfolgend P. Gooren, Der

Tarifbezug desArbeitskampfes, S. 216; ähnlichK. Lörcher, AuR 2009, 229; zuvormit Blick auf
die Europäische Sozialcharta bereits K. Bepler, FS Wißmann (2005), S. 97 (107): „zentrale
Aussagen des deutschen Streikrechts [stehen] in Frage“.

12 Auf der einen Seite des Meinungsspektrums geht man von der Pflicht zur völker-
rechtskonformen Auslegung aus; so etwaM. Dumke, Streikrecht i. S. des Art. 6 Nr. 4 ESC und
deutsches Arbeitskampfrecht, S. 280 ff. Auf der anderen Seite wird der grundsätzliche Vorrang
des nationalen (Verfassungs-)Rechts betont; siehe exemplarisch M. Löwisch/V. Rieble, TVG,
Grundlagen Rn. 316. Treffend spricht SHU/S. Baer, Arbeitsvölkerrecht, § 13 Rn. 8 von einem
„Ringen“ um die Integration des Arbeitsvölkerrechts.

13 Prägnant für das Verhältnis zwischen Verfassung und EMRK A. Nußberger, AuR 2014,
130 (132); dazu statt anderer instruktiv dies., Das BVerfG und der EGMR – Perspektiven für
eine kontroverse Beziehungsgeschichte, S. 95 (99 ff.); vgl. auch BVerfG, 1.3.2004–2 BvR
1570/03, NVwZ 2004, 852 (853).
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BVerfG in mehreren grundlegenden Entscheidungen wertvolle Leitlinien geliefert.14

Sie konnten die bestehende Konfusion der Rechtsanwender bei der Frage, wie das
Spannungsfeld in konkreten Fällen mit völkerrechtlichem Bezug aufzulösen ist,
jedoch bislang nicht vollständig ausräumen. Jüngst vertrat etwa das ArbG Pforzheim
in einemRechtsstreit mit Bezug zur Europäischen Sozialcharta – soweit ersichtlich –
erstmals die Auffassung, deren Vorgaben seien als Auslegungshilfe in Form einer
Unklarheitenregelung zu beachten,15 was unmittelbare Kritik hervorrief.16 Die
Handhabung arbeitsvölkerrechtlicher Vorgaben scheint also alles andere als gesi-
chert zu sein. Vor diesem Hintergrund ist eine eingehende Untersuchung des Ver-
hältnisses zwischen Arbeitsvölkerrecht und nationalem Recht geboten. Sie soll mit
dem Zweck erfolgen, die zugrundeliegenden Mechanismen für Rechtsanwender
derart zu konturieren, dass ein methodologisch sicherer Umgang mit völkerrecht-
lichen Vorgaben vermittelt wird.17 Rekurs wird dabei auf die Leitlinien des Bun-
desverfassungsgerichts genommen, die es zu systematisieren und kritisch zu wür-
digen gilt.

Für das Verständnis ist es sinnvoll, die abstrakten Mechanismen anhand eines
konkreten innerstaatlichen Untersuchungsgegenstandes zu exemplifizieren. Neben
der Chance, die herauszuarbeitenden nationalenMechanismen explizit anzuwenden,
bietet sich so auch die Möglichkeit, an einem Beispiel aufzuzeigen, wie gegebe-
nenfalls zu berücksichtigende Vorgaben auf völkerrechtlicher Ebene zustande
kommen. So lässt sich die teils beklagte, geringe Visibilität des für Rechtsanwender
oftmals nicht im Detail bekannten Arbeitsvölkerrechts weiter erhöhen.18

Die nachfolgende Untersuchung wird hierzu die Fragestellung in den Blick
nehmen, für welche Ziele zulässigerweise gestreikt werden darf. Nach bisher
überwiegender Auffassung sind Arbeitskämpfe in Deutschland nur zulässig, wenn
sie den Gegner zum Abschluss eines Tarifvertrages bewegen sollen. Das Arbeits-
kampfrecht wird insoweit lediglich als Hilfsinstrument zur Tarifautonomie qualifi-
ziert und auch nur in diesem Umfang als grundrechtlich geschützt erachtet.19 Die

14 BVerfG, 14.10.2004–2 BvR 1481/04, BVerfGE 111, 307; BVerfG, 4.5.2011–2 BvR
2333/08 u.a., BVerfGE 128, 326; jüngst auch BVerfG, 12.6.2018–2 BvR 1738/12 u. a.,
BVerfGE 148, 296.

15 ArbG Pforzheim, 5.4.2018–3 Ca 208/17, juris (Rn. 294 ff.) [n.rkr.].
16 H. J. Willemsen/C. Mehrens, NZA 2018, 1382 (1384 ff.); siehe auchM. Jacobs, jurisPR-

ArbR 38/2018, Anm. 1.
17 ZumBedürfnis der Praxis nach Rechtsklarheit und Rechtssicherheit imUmgangmit dem

europäischen Mehrebenensystem siehe nur J. Bergmann, EuR 2006, 101.
18 Die rechtstatsächlich geringe Rolle des Arbeitsvölkerrechts nicht zu Unrecht beklagend

J. M. Schubert, Arbeitsvölkerrecht, S. 38 f.
19 GrundlegendBAG, 28.1. 1955 –GS1/54, BAGE1, 291 (300 ff.): „Streik umdie tarifliche

Regelung der Arbeitsbedingungen“; aus jüngerer Zeit BAG, 26.7.2016–1 AZR 160/14, BAGE
155, 347 (Rn. 52); stellvertretend für die bislang überwiegende Auffassung in der Literatur
F. Gamillscheg, Kollektives Arbeitsrecht I, S. 1071; H. Hanau, Wie kann man dem neuen ar-
beitskampfrechtlichen Verhältnismäßigkeitsmaßstab Kontur verleihen?, S. 15 (28); C. Höpf-
ner, ZfA 2018, 254 (255); O. Kissel, Arbeitskampfrecht, § 24 Rn. 1 ff.; M. Löwisch/V. Rieble,
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